
BGer 1B_535/2022 vom 3. November 2022
Bundesgericht, 2022-11-03, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1B_535_2022

FR: TF 1B_535/2022 du 3 novembre 2022

IT: TF 1B_535/2022 del 3 novembre 2022

Erwägungen

E. 1
Die Staatsanwaltschaft Abteilung 2 Emmen erliess am 26. April 2021 in einem gegen
A.________ geführten Strafverfahren einen Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehl.
Dagegen wandte sich A.________ mit Eingabe vom 26. August 2022 an das Kantonsgericht
Luzern, welches mit Verfügung vom 19. September 2022 auf die Beschwerde nicht eintrat.
Zur Begründung führte es aus, dass die angefochtene Hausdurchsuchung und
Beschlagnahme mit Verfügung vom 26. April 2021 angeordnet und gemäss dem
Beschuldigten am 17. Mai 2021 durchgeführt worden sei. Die vorliegende Beschwerde vom
26. August 2022 sei offensichtlich verspätet erhoben worden. A.________ werde darauf
hingewiesen, dass er sich für den Fall, dass er die von der Staatsanwaltschaft
beschlagnahmten Gegenstände herausverlangen möchte, an die zuständige
Staatsanwaltschaft wenden könne. Ein allfällig ablehnender Entscheid sei sodann mit
Beschwerde anfechtbar.

E. 2
A.________ führt mit Eingabe vom 17. Oktober 2022 Beschwerde in Strafsachen gegen die
Verfügung des Kantonsgerichts Luzern vom 19. September 2022. Das Bundesgericht
verzichtet auf die Einholung von Vernehmlassungen.

E. 3
Streitgegenstand ist vorliegend einzig der Hausdurchsuchungs- und Beschlagnahmebefehl
der Staatsanwaltschaft Abteilung 2 Emmen vom 26. April 2021. Soweit der
Beschwerdeführer Anträge stellt, die über den Streitgegenstand hinausgehen, kann darauf
von vornherein nicht eingetreten werden.

E. 4
Nach Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Begründung einer Beschwerde in gedrängter Form
darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt. Die Bestimmungen von
Art. 95 ff. BGG nennen die vor Bundesgericht zulässigen Beschwerdegründe. Hinsichtlich
der Verletzung von Grundrechten gilt der in Art. 106 Abs. 1 BGG verankerte Grundsatz der
Rechtsanwendung von Amtes wegen nicht; insofern besteht eine qualifizierte Rügepflicht (
Art. 106 Abs. 2 BGG ; BGE 136 I 49 E. 1.4.1, 65 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Es obliegt dem
Beschwerdeführer namentlich darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid gegen
Grundrechte verstossen soll.

Das Kantonsgericht legte dar, weshalb die Beschwerde gegen den Hausdurchsuchungs- und
Beschlagnahmebefehl verspätet erfolgt sei. Weiter verwies es den Beschwerdeführer für ein
allfälliges Herausgabebegehren für die beschlagnahmten Gegenstände an die
Staatsanwaltschaft. Inwiefern das Kantonsgericht damit Recht im Sinne von Art. 42 Abs. 2



BGG verletzt haben sollte, vermag der Beschwerdeführer mit seinen teilweise nicht
sachbezogenen Ausführungen nicht aufzuzeigen. Aus seiner Beschwerde ergibt sich nicht,
inwiefern die Begründung des Kantonsgerichts, die zum Nichteintreten auf die Beschwerde
gegen die Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 26. April 2021 führte, bzw. die Verfügung
des Kantonsgerichts selbst rechts- bzw. verfassungswidrig sein soll. Die Beschwerde
genügt den gesetzlichen Formerfordernissen offensichtlich nicht, weshalb auf sie im
vereinfachten Verfahren nach Art. 108 Abs. 1 BGG nicht einzutreten ist.

E. 5
Auf eine Kostenauflage kann ausnahmsweise verzichtet werden ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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